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Feuerschutz im Bauwesen Regierungsbaurat Dipl.-Ing. Amos
Dresden

1 Feuergeschützter D achstuhl im Sinne des Luftschutzes

Auf der Dresdner Jahresschau 1935 „D er Rote Hahn" 
zeigt das Versuchs- und M aterialprüfungsam t an der 
Technischen Hochschule Dresden in H alle  9 (Bearbeiter 
Regierungsbaurat Dipl.-Ing. Amos), in w elcher W eise 
vorbeugender Feuerschutz durch richtige W ah l von Bau
stoffen und Bauteilen zur Erhaltung von Volksvermögen 
beiträgt. Seit etwa einem Jahre sind besondere Normen 
(DIN 4102, Blatt 1 bis 3) aufgestellt, die Ordnung in die 
bisher sehr verwirrenden und unklaren Begriffe bringen 
und die drei G rad e : s c h w e r  b r e n n b a r ,  f e u e r 
h e m m e n d  und f e u e r b e s t ä n d i g  unterscheiden. 
Eine weitere Steigerung der Anforderungen wird noch 
mit dem Begriff „hochfeuerbeständig" gedeckt. Ent
sprechend diesen Begriffen werden erstmalig diejenigen 
Baustoffe und Bauteile in Beispielausführungen gezeigt, 
die ohne besonderen Prüfungsnachweis als schwer 
brennbar, feuerhemmend und feuerbeständig gelten, und 
außerdem solche, für die dieser N achw eis e inwandfrei 
erbracht worden ist.

Die Frage, in welcher W eise man Holzwerk schwer 
brennbar machen kann, wird wegen ihrer W ichtigkeit im 
Sinne des zivilen Luftschutzes eingehender behandelt. 
Mit Hilfe des sogenannten Feuergitters w ird an einem 
unbehandelten und an einem mit Schutzanstrich ver
sehenen Holzstab gezeigt, daß  die Schutzwirkung ihn zu 
etwa 80 vH vor dem Verbrennen bewahrt gegenüber 
dem unbehandelten Stab, der zu nahezu 90 vH ver
brennt. Diese Vorführung findet allgem einen Anklang 
besonders durch den Hinweis, d aß  man von alters her 
mit den einfachsten Mitteln Holz vor Feuer zu schützen 
bestrebt gewesen ist. Eine ganze Reihe solcher Mittel, 
darunter eines aus dem Jahre 1841, werden bekanntge

2 Brandversuchshaus, an dem d ie A rt der Prüfungen gezeig t wird

geben. In der G ruppe der feuerhemmenden Baustoffe 
spielen die H o l z w o l l e - B a u p l a t t e n  eine Rolle, 
von denen geprüfte Stücke ausgestellt werden, an denen 
erwiesen ist, daß  das dahinter liegende Holzwerk bei 
der Prüfung nicht in M itleidenschaft gezogen worden 
ist. W enn z . B. Eisen nicht feuerhemmend oder feuer
beständig verkleidet ist, treten bei Feuersbrünsten die 
bekannten N achteile durch Zerstörung ein. Hierfür w er
den einige Beispiele, unter anderem aus dem Reichs
tagsbrand, gebracht. Die Herstellung feuerbeständiger 
S t a h l s t ü t z e n  wird an Modellen mit verschiedenen 
Ummantelungsstoffen (Ziegel, Beton, G ips) gezeigt und 
dabei auch am erikanische und holländische Versuche 
mit hochfeuerbeständigen Stahlstützen angeführt, bei 
denen die Stützen 6 bis 8 Stunden einem Feuer von über 
1000 G ra d  ausgesetzt gewesen sind.

Verschiedene Aufnahmen von Großbränden zeigen in 
praktischer Bewährung, daß der E i s e n b e t o n  feuer
beständig ist. Hierzu wird ein einem Brand ausgesetzter 
und mit W asserstrahl noch beanspruchter Eisenbeton
balken ausgestellt, an dessen Bewehrung nur Tem pera
turen von 175 G rad  gemessen worden sind. G eb äude 
aus Eisenbeton werden bei G roßbränden zw ar beschä
digt, bleiben aber erhalten und können in einfachster 
W eise  w ieder ausgebessert werden.

Zu den wichtigen Feuerschutzmaßnahmen ist der Ein
bau von F e u e r s c h u t z t ü r e n  zu rechnen, die in 
drei K lassen, je nach dem G rad  der nachgewiesenen 
Feuerbeständigkeit, in Anwendung kommen. Es werden 
Türen gezeigt, die die Prüfung bestanden haben, neben 
anderen, deren Ausbildung versagt hat, w ie z. B. eine 
b lechbeschlagene Holztür. G la s  kann ebenfalls als
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Feuerschutz Verwendung finden, w ie an einem G l a s -  
e i s e n b e t o n f e n s t e r  gezeigt w ird , das mehr als 35 
Minuten der Feuereinwirkung standgehalten hat mit Tem
peraturen von 900 G rad  C , ohne daß  der Abschluß ver
sagt hätte. A llerdings ist dabei zu beachten, daß  die 
strahlende W ärm e schon in 1 m Entfernung bis auf 
175 G rad  gestiegen w ar und also zur Entzündung von 
brennbaren Stoffen auf dieser Seite führen würde.

D a c h e i n d e c k u n g e n  müssen gegen Flugfeuer 
widerstandsfähig sein. Diese Forderung müssen vor 
allem auch die Pappdächer erfüllen. Es w ird darau f 
hingewiesen, daß  es (im M aterialprüfungsam t geprüfte 
und baupolizeilich zugelassene) Dachpappen gibt, die 
dieser Forderung entsprechen.

Eine besonders ausführliche Darstellung ist der Aus
bildung unserer Dachstühle im Sinne des zivilen Luft
schutzes gewidmet. Das M aterialprüfungsam t stellt zwei 
Dachstühle im Freien (im Auftrag des Reichsluftfahrt- 
Ministers) aus, von denen der eine in bisheriger Aus
führung ohne entsprechende M aßnahmen geblieben ist, 
der andere (in Gegenüberstellung) einen Feuerschutz 
aufweist (Abb. 1), der je nach vorliegendem Fall in 
Anwendung kommen kann: Schutzanstrich, feuerhem 
mende Verkleidung, feuerbeständiger Dachraum ausbau 
in Eisenbeton. Die oberste Decke des Hauses soll als 
v e r s t e i f e n d e  B r a n d d e c k e  ausgebildet sein, 
d. h. sie soll gegen das Durchschlagen von Flieger
bomben schützen, einem Brand des Dachstuhles stand
halten und den darunterliegenden W ohnraum  erhalten.

A lso auch wasserdicht sein. In welcher Weise diese 
drei Forderungen erfüllt werden können, wird an Bei
spielen vorgeführt. Für die verschiedenen Vorschläge 
muß der N achw eis der Erfüllung der Anforderungen 
noch erbracht werden. Die Dachstühle sind auf die 
Decke nicht unmittelbar, sondern unter Zwischenschal
tung von Unterlagsklötzern aus Beton oder Schamotte 
gestellt, um den Feuerübergriff auf die Decke zu ver
hindern. Bei der Verkleidung der Sparren wird gezeigt, 
w ie man schornsteinartig wirkende Hohlräume zwischen 
den Sparren vermeiden kann: Platten um die Sparren 
herum annageln oder Unterteilungen einschalten. Auch 
sollen im Dachboden die üblichen Lattenverschläge ver
mieden w erden. Statt dessen besser Drahtgitter, die 
aushängbar sind.

Ein wichtiger Bauteil ist und bleibt für den Feuerschutz 
die Brandm auer. Sie hat die Aufgabe, das Feuer auf
zuhalten und kann dies nur tun, wenn sie wieder, wie 
früher allgemein vorgeschrieben, über das Dach hinaus
geführt w ird. Sie muß massiv sein. Hohlziegel dürfen 
hierfür nur Verwendung finden, rwenn durch Prüfung 
ihre Brauchbarkeit für die Brandmauer nachgewiesen ist.

Auf dem freien G e lände ist schließlich noch ein 
Brandversuchshaus ausgestellt (Abb. 2), an dem gezeigt 
werden soll, in w elcher W eise solche Prüfungen vorge
nommen werden. Es ist auch dazu bestimmt, während 
der Dauer der Ausstellung für Vorführungen Verwen
dung zu finden.

Verdeckte Führung der Fernsprechanlagen in Gebäuden
Der Fernsprecher ist längst ein Gegenstand des täg

lichen Bedarfs geworden. N iemand bezw eifelt seine 
Unentbehrlichkeit; sein Fehlen würde ebenso als Lücke 
empfunden werden w ie das Fehlen von W asser-, Gas- 
und Starkstromanlagen. Um so befrem dlicher ist es, daß  
die am Hochbau beteiligten Kreise nicht schon längst 
in gleicher W eise den zweckm äßigen und sicheren Ein
bau der Einrichtungen für die (später) benötigten Fern

sprechanschlüsse berücksichtigen. Während für die 
sichere Versorgung der Häuser und Wohnungen mit 
W asser, G a s , elektrischer Kraft von vornherein gesorgt 
w ird, werden für die Leitungsführung des Fernsprechers 
in den seltensten Fällen Vorkehrungen getroffen. Man 
überläßt es der Postbehörde, nachträglich, wenn das 
Haus fertig und oft schon bezogen ist, ihre Leitungen 
recht und schlecht, w ie es die Umstände mit sich brin
gen, anzulegen. Das führt zu vielen Unzuträglichkeiten, 
die verm ieden werden können, wenn schon beim Rohbau 
auf die zweckm äßige Unterbringung der Fernsprech
leitungen Bedacht genommen wird. Es muß unschön 
w irken, wenn in einem Hause die Leitungen für jeden 
sichtbar auf den W änden geführt werden müssen, selbst 
wenn die Drähte so unauffällig wie möglich verlegt 
werden. In einem neugebauten Hause, in dem schon 
beim Bau die nötigen Einrichtungen vorgesehen werden

1 W ettersicherer En dverzw eiger an d er G e b ä u d e w a n d
2 S p re c h s te lle n z u fü h ru n g sk a b e l an  d e r  Hofwand



Verbindung des strassen kabels (Ve r b in d u n g s -k a b e is  ) 
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3 Verzweigeranordnung
(Hier werden die zu den e inze lnen W ohnungen führenden Anschluß
leitungen mit dem Zuführungskabel verbunden)

können, sollte das vermieden w erden, zumal die offene 
Leitungsführung immer Beschädigungen ausgesetzt ist. 
Aus diesen Gründen empfiehlt die Deutsche Reichspost 
schon seit längerer Zeit die Unterputzführung. Um bei 
dieser Leitungsart so wenig Raum w ie möglich in A n 
spruch zu nehmen, hat sie geeignete Leitungsbaustoffe 
entwickelt und den unentbehrlichen Verzw eigeran lagen  
kleinste Abmessungen gegeben.

Diese Bemühungen und eine rege Aufklärungstätig-

4  V e rzw e ig e ra n o rd n u n g  in e in e m  S to ck w e rk

keit der Baudienststellen der Reichspostverwaltung haben 
bewirkt, daß  der Hochbau heute schon etwas Rücksicht 
auf die Leitungsanlage für den Fernsprecher nimmt. In 
ihren Bestrebungen, die in Betracht kommenden Bau
kreise über die Vorteile der verdeckten Leitungsführung 
aufzuklären , ist die Deutsche Reichspost in verständnis
vo lle r W eise durch den Verein deutscher Ingenieure 
unterstützt worden, dessen W anderausstellung „Lehr
schau Installation" überall lebhafte Beachtung und Zu
stimmung der Öffentlichkeit gefunden hat. Die in dieser 
Ausstellung gezeigten Bildtafeln über die zweckm äßige

VERBINDUNG DES STRASSEN KABELS <VERTEILUNGS-KABELS) 
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5 Auichnitt aus e in e r  u n te r  Putz g e fü h rte n  F e r s p r e c h a n la g e
6  V e rz w e ig e ra n o rd n u n g  in  M iets- o d e r  G e sc h ä ftsh a u s
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7  A n sch lie ß e n  d e r  W o h n u n g szu fü h ru n g e n
an d ie verdeckt geführte Fernsprechanlage

Führung der Fernsprechleitungen haben zur Aufklärung 
erheblich beigetragen. A ber noch ist das Ziel nicht er
reicht.

Unschön und störend wirken die auf Putz geführ
ten Leitungen. Der kleine Ausschnitt aus der Leitungs
führung im Zimmer gibt schon ein Bild von den vielen 
Störungsmöglichkeiten derartig untergebrachter Fern
sprechanschlüsse. Bei offener Führung werden die 
Fernsprechanschlüsse mit dem Kabelnetz der Deutschen 
Reichspost in der durch die Bilder 1 und 2 gezeigten 
W eise verbunden. Die im Bild 2 dargestellte lange Zu
führung bildet eine ständige G efahrenquelle für den 
Betrieb der Anschlußleitung. M alerarbeiten , das A n
bringen von Schildern, atmosphärische und mechanische 
Einwirkungen können zu schweren Beschädigungen der 
Leitungen und damit zu einer Unterbrechung des Fern
sprechbetriebs führen. Diese Betriebsstörungen sind für 
den Anschlußinhaber und für die Reichspost höchst un
erwünscht. Im beiderseitigen Belange liegt es daher, die 
offene Leitungsführung zu verm eiden. Um den Fern
sprechkunden soweit w ie möglich entgegenzukommen, 
hat die Deutsche Reichspost die Herstellung des Rohr
netzes bei Neubauten k o s t e n l o s  bis zu den einze l
nen W ohnungen übernommen, wenn M aueraussparungen 
dafür vorgesehen sind.

Das zur Versorgung eines Hauses bestimmte Zufüh
rungskabel wird in einem Rohr durch die Kellerwand in 
das Haus geführt und dort in der aus Bild 3 ersichtlichen 
W eise abgeschlossen. Von dieser die Hausanschlüsse 
abtrennenden Verzweigeranordnung führt eine Steige
leitung durch die Stockw erke; in jedem Stockwerk sind 
w ieder Abzweigdosen in die Steigeleitung eingeschaltet, 
in denen für jeden W ohnungsinhaber eine Anschluß
leitung abgezw eig t werden kann. Da bei der Errich
tung des Rohbaues oft nicht bekannt ist. in welcher W o h 
nung später ein Fernsprechanschluß herzustellen sein 
w ird , endet das Rohrnetz der Unterputzanlage im a ll
gemeinen hinter der Eingangstür der einzelnen W o h 
nungen. N ach Anmeldung eines Fernsprechanschlusses 
werden, wenn es vom W ohnungsinhaber gewünscht

w ird , die Apparatzuführungen auch in den Wohnungen 
unter Putz geführt. Die Kosten gehen zu seinen Lasten.

Die Bilder 4 und 5 zeigen Ausschnitte aus Unterputz
an lagen , bei denen die Verschlußdeckel abgenommen 
worden sind. Bild 6 zeigt die Verzweigungsanordnung 
in einer größeren Unterputzanlage. Auch diese Ab
zw eigdose ist so flach gehalten, daß keinerlei Verstär
kungen im M auerwerk vorgenommen zu werden brau
chen. Bild 7 läßt erkennen, daß bei der Unterputz
führung die einzelnen W ohnungen in nur wenigen Mi
nuten an das Kabelnetz der Deutschen Reichspost an
geschlossen werden können.

Die verdeckte Führung ist wegen der fast unbegrenz
ten Betriebssicherheit nicht nur für die Fernsprechkunden 
und die Reichspost, sondern auch für die Hauseigen
tümer von größter Bedeutung. Bei Instandsetzungs
arbeiten in den Aufgängen, z. B. wenn der Wandputz 
erneuert werden soll, müssen die offen geführten Lei
tungen abgenommen und nach dem Abputzen der 
W änd e  w ieder auf die eben instand gesetzten Flächen 
aufgenagelt w erden ; hierbei ist es unvermeidlich, daß 
die W and flächen  sogleich w ieder beschädigt werden. 
Bei verdeckter Führung dagegen wird die Wandinstand
setzung durch das Vorhandensein der Leitungsanlage 
nicht beeinflußt.

Neuerdings ist die Herstellung der Unterputzanlage 
für Fernsprechanschlüsse nicht mehr auf Neubauten be
schränkt. Mit H ilfe eines M auerfräsers nach Bild 8 ist 
es möglich, in jeder Art von M auerwerk in kürzester Zeit 
Rinnen zur Aufnahm e der Rohrleitungen herzustellen, 
wobei das kostspielige, geräuschvolle und Staub erzeu
gende Ausstemmen vermieden w ird. Der Anwendung 
der Unterputzführung in jedem in Betracht kommenden 
G eb äud e steht daher nichts im W ege.

Die Deutsche Reichspost ist unter Aufwendung erheb 
licher Mittel dauernd bemüht, die Fernsprechanschluß
leitungen in den G ebäuden so zweckmäßig und sicher 
w ie möglich zu führen. Sache der Architekten und An
schlußnehmer ist es, sich die hierdurch gebotenen Vor 
teile zu sichern.
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Blick von der Ebene auf das in überlieferter Fachwerkbauweise errichtete Gebäude

Bauernschule in G ransee Architekt Sepp Scherer, Berlin

Die W aldseite des Schulgebäudes



Schnitzerei am kiefernen Ge
schirrschrank im Eßsaal (Bilder

aufgegenüberliegenderSeitel

Grundriß des Unter- und Erdgeschosses 
im M aßstab 1 :400
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Der Eßsaal. Im Hintergründe links der oben 
obgebildete Geschirrschrank

Geschirrschrank aus Kiefer. Schnitzerei
einzelheit gegenüber

Hier sind die Möbel aus EicheDas Kubezimmer (Stiftung).



Zimmer des Schulleiters im Obergeschoß

Der Tagesraum im Erdgeschoß

Der Lehrsaal der Schule



Polizeihaus Kurm ark
Ein Umbau von Architekt Scherer

Lageplan im Maßstab 1 ¡600

Ursprüngliches Aussehen des Baues Das Haus nach der Umgestaltung
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Maßstab 1:1200

Maßstab 1 :600

Grundrißanordnung zw eier Geschoß 
Wohnungen

Vorschläge im Rahmen der Berliner 
Altstadterneuerung für die Bebauung 
der Lothringer und Linienstraße

Arbeiten junger Architekten Ludwig spreiz, Benin
W ir bitten a lle  jungen Fachgenossen um Einsendungen. G eeignete Arbeiten werden veröffentlicht



Zu den Bauten von Scherer
Otto Riedrich
Berlin

'  1 K u rm ärk isch e  Bauernschule in G ran see
Mit der Einweihung und Eröffnung dieser Schule im 

Mai 1935 hat ein Kam pf seine Krönung gefunden, der 
vor vierzehn Jahren begonnen hat. Die W iderstände 
gegen die Bauernhochschulbewegung w aren  zw ar be
reits mit dem 30. Januar 1933 überwunden, aber für die 
unermüdlichen Kämpfer bedeutet die aus dem innersten 
Wesen des Nationalsozialismus geschaffene kurmärkische 
Bauernschule doch den bedeutsamen, wichtigen Sch luß

stein.

Freiherr v. W a n g e n h e i m ,  der zu den ältesten 
Kämpfern gehört, ist das Haupt der Bauernhochschule. 
Seine Arbeit findet auch hervorragende Anerkennung d a 
durch, daß er zum Reichsschulungsleiter für die Bauern
hochschule nach G oslar berufen worden ist. Aus seinem 
Glauben, „daß allein im Bauernstand die Kraft und 
Fähigkeit zur Überwindung der schweren Volksschäden 
vorhanden sei", ergab sich die A u fgabe , den Charakter 
der jugendlichen Bauern zu schulen, also die Kräfte zu 
wecken, die im Urgefüge des deutschen Menschen be
gründet liegen. Auch der Körperschulung wurde vollste 
Aufmerksamkeit zugewandt. Die erste Bauernschulung 
fand im Winter 1923/24 in einem vom Reichswehrfiskus 
abgemieteten Gebäude in Neuruppin statt. Den Geist, 
der in den Jungbauern geweckt w urde, lernten die Land
bundführer bald kennen, sie bekämpften die Schule und 
erreichten es schließlich, daß  W angenheim  ausge
schaltet wurde.

Nach der Machtergreifung nahm Freiherr v. W an g en 
heim die Zügel der Bauernhochschulbewegung w ieder 
fest in die Hand. Unter der Leitung des Architekten 
Scherer wurde vorerst das alte Kloster in G ransee für 
die Zwecke der Bauernhochschule umgebaut, danach 
aber sofort der Gedanke gefaßt, ihr einen würdigen und 
ausreichenden Rahmen in einem N eubau zu schaffen. Er 
sollte im Innern und Äußeren ein Sinnbild des neuen 
Reiches und seiner Verbundenheit mit Blut und Boden 
werden.

Heimische Bauweise w ar bei der Entwurfsbearbeitung 
maßgebend, nur heimische Baustoffe sollten Verwendung 
finden. Alte Gewohnheit dieser Landschaft ist der Fach
werksbau. Deshalb wählte ihn der Architekt und versah 
ihn mit Runensinnbildern, die uralte Gebundenheiten des 
deutschen Menschen und Bauern zum Ausdruck brach
ten. Leider wurde diese Absicht von M ächten durch
kreuzt, die diese Zeichen nur als M erkm ale einer heid
nischen, verdammenswerten Zeit sehen. Der G iebel 
mußte verändert werden, gerettet wurden nur das 
Sonnenrad und die O dalrune.

Die Gliederung des Grundrisses und der M assenauf
bau sind einfach und klar. Das G eb äud e  ist in die m är
kische Landschaft hineingebaut, es entwächst als weithin 
sichtbares Zeichen der höchsten Erhebung und bietet 
freien Blick über schönste märkische Landschaft.

In seiner Begrüßungsansprache zur W eihe  des Hauses 
nannte Frhr. v. W angenheim die Schule „e in  W under 
der Sparsamkeit. Es sind Bauerngroschen, und w ir haben 
jeden Groschen umgedreht." Das Haus umfaßt 6820 cbm 
umbauten Raumes und kostete betriebsfertig , a lso  ein
schließlich der Einrichtung mit Vorhängen, G eschirren, 
Bestecks usw. 125 000 RM. Das Untergeschoß ist unter 
tätiger Mithilfe der Bauern und der O rtsgruppe von ein
heimischen Handwerkern in Findlingsm auerwerk tadellos 
errichtet. Die Steine wurden von den Bauern umsonst 
angefahren.

G e p la n te s  A u sse h e n  d e r  S ch u le  mit reichlicher Verw endung von 
Runen im Fachwerk

D e r a u sg e fü h rte  Bau  mit wesentlich sparsam er Runenanordnung

ln diesem Haus sollte nichts sein, was nicht echt und 
gesund ist. Die W orte „Blut und Erde" sagen alles. So 
konnte auch nichts in der Einrichtung verwandt werden, 
w as irgendwie an großstädtische W ohn- und Lebensge
wohnheiten erinnert. V ie le Bauern sind leider noch 
geneigt, die Scheinpracht großstädtischer M öbelm aga
zine als erstrebenswert anzusehen. In der Schule sollen 
sie deshalb auch erleben, daß das w ahre Heimatgefühl 
nur dort sein kann, wo auch der Hausrat w ahre Heimat 
ist. Der Bauer soll erkennen lernen, was für ihn wichtig 
und bedeutungsvoll ist.

Die große H alle im Untergeschoß ist mit einheimischen 
Klinkerplatten belegt. W o  die Räume mit Decken- und 
W andverkleidungen versehen wurden, sind sie aus 
Kiefernholz gefertigt worden. Auch die Möbel sind aus 
Kiefernholz hergestellt, nur das Kubezimmer erhielt Möbel 
aus Eiche. (Die Einrichtung dieses Raumes ist eine Stif
tung des G au le iters und O berpräsidenten der Kurmark 
W ilhelm  Kube.) Das neue Zeichen, das in die Möbel 
eingeschnitzt wurde, ist in seiner Sprache viel bedeu
tungsvoller und k lare r als das bisherige des Reichsnähr
standes. Es wurde deshalb von der Schule vorgeschlagen, 
dieses an die Stelle des bisherigen Zeichens treten zu 

lassen.
Unternehmer und A rbeiter haben ihr Bestes getan, um 

das W erk  gelingen zu lassen. Die Hauptbeteiligten 
w a ren : Erd-, M aurer- und Zim m erarbeiten: Bauhütte, 
Berlin. Dachdeckung: Burtzlaf, G ransee . Heizung, Be- 
und Entwässerung: W . Brauer, Berlin. Elektrische A n 
la g en : Die Firmen Klahn und Krause, G ransee . Stein



m etzarbeiten: Hans Kästner, Berlin. T isch lerarbeiten : 
Paul Ernst, Zehdenick, und Hermann Lippert, Berlin. 
M alerarbeiten : Franz N agel, G ransee .

2. Polizeihaus Kurm ark in N eubabelsberg
Dieses in schönster Lage am G riebnitzsee liegende 

Haus wurde am 14. Juni 1935 eröffnet. Die W eihe fand 
durch den G au le iter und O berpräsidenten der Kurmark, 
W ilhelm Kube, statt, der ihm auch den Namen gegeben 
hat. Es wurde im Einverständnis des Reichsinnenministe
riums und des Obersten Führers der deutschen Polizei, 
Generalleutnant Daluege, vom Kam eradschaftsbund 
Deutscher Polizeibeamten eingerichtet, dessen Leiter SS- 
Standartenführer Luckner ist. Das Heim soll ln den 
Sommermonaten den Berliner und Potsdamer Po lizeibe
amten eine Stätte der Erholung sein. Die Kinder der 
Polizeibeamten sollen aus den Großstadtwohnungen her
ausgeholt werden, um in den Sommermonaten Spiel und 
Erholung zu finden. A ber auch der Nationalsozialism us 
soll für sie mehr und mehr Erlebnis werden. Im W inter 
dagegen soll eine Auslese der deutschen Polizeibeam ten
schaft durch den Bund im Einvernehmen mit dem Ministe
rium und mit der Partei im nationalsozialistischen Sinne 
geschult werden.

Damit ist das W esen der schönen Gründung gekenn
zeichnet, für die eine alte weiträum ige, aus übelster Zeit 
stammende V illa  verwandt wurde. Ein Bild läßt den Zu
stand des Hauses vor dem Umbau erkennen, an dem 
und in dem a lle  Stilarten und Unarten der Vergangen
heit zu finden w aren . Eine breite Terrasse wurde gegen 
den See zu angebaut, der Turmhelm abgenommen, a lle  
überflüssige Z ier abgeklopft, der Putz erneuert und mit 
einem hellen Anstrich versehen, so daß  das Haus sich 
in sehr erfreuender und lebendiger Form darbietet.

Die Innenräume des Hauses sind im wesentlichen ge
blieben, sie erhielten zum Teil farb igen Schmuck. In die 
Tagesräum e wurden angenehme Sitzp lätze eingebaut. 
Die Räume sind ausreichend, groß und bequem, so daß  
auch bei ungünstigem W etter Platz genug vorhanden ist. 
Auch für Spiele ist gesorgt. Im Untergeschoß befinden

sich neben den W irtschaftsräum en und der Hausmeister
wohnung genügend Aborte sowie Bade- und Wasch
räum e. Für K inder ist besonders vorgesorgt. Dem 
G arten , durch einen Hang zum See hinunterreichend 
ließ Architekt Scherer a lle  Sorgfalt angedeihen. Wichtig 
ist der an das Haus angrenzende Spielplatz für die 
Kinder. An würd iger Stelle ist ein Gedenkstein für die 
während des Krieges und der Schmachzeit Gefallenen 
der Polizei aufgestellt, dessen W eihe Generalleutnant 
Daluege vorgenommen hat.

Unten am W asser befindet sich der große Liegeplatz.
Die Längsseite wird begrenzt von einer neuerbauten 
Halle , in der im W inter die Schulungskurse abgehalten * 
werden. Strohgedeckte Lauben bieten wundervolle 
Blicke au f Haus, See und G arten . An die eine dieser 
Lauben ist ein Vogelhaus angebaut.

Der Umbau wurde von Architekt Scherer mit einfach
sten Mitteln durchgeführt, ohne jedoch spartanisch zu 
sein. In der Einrichtung wurde selbstverständlich jeder 
falsche Prunk verm ieden.

Unternehmer, Handwerker und Arbeiter haben alles 
getan, um das W erk  in der Form zu vollenden, wie es 
nun als Polizeihaus Kurmark zum W ohle der deutschen 
Polizei und damit des deutschen Volkes wirken soll. Im 
wesentlichen w aren beteiligt: Erd-, Maurer- und Zimmer
arbeiten : Baumeister M arschalleck, Berlin. Dachdeckung: 
Ruhr, Berlin. Klem pner: W . K lagow , Berlin. Heizung,
Be- und Entwässerung: W ilhelm Brauer, Berlin. Elek
trische A n lag en : Strahl, Berlin. Tischler: Lehmann, Nowa- 
wes, Hermann Lippert, Berlin. Schlosserarbeiten, Ein
friedungen und Zäune : Sotscheck, Nowawes. Garten
an lagen : Entwurf Architekt Scherer. Ausführung:
Schaeßke, N eubabelsberg . —  Lieferung der Bäume und 
Sträucher: G ranseer Baumschulen. Gartensteine: Rü- 
dersdorfer Kalkw erke. M alerarbeiten.: Leetz, Zehdenick. 
Ausmalung der Räum e: R. Sandfort, Berlin-Charlotten- 
burg. M osaikbild des Führers nach dem Entwürfe des 
M alers Binder, ausgeführt von Puhl & Wagner, Berlin- 
Treptow.

Die n eu e  G e b ü h re n o rd n u n g
Verg le ich  mit d er alten

A l l g e m e i n e s :  Die soeben erlassene „Siebente 
Anordnung betreffend den Schutz des Berufes und die 
Berufsausübung der Architekten vom 15. Juli 1935" kenn
zeichnet sich zunächst als reine Gebührenordnung ohne 
rechtliche Bestimmungen, die das Vertragsverhältnis zw i
schen Auftraggeber und Architekt festlegen. Das bleibt 
besonderer Regelung Vorbehalten, um so mehr, als der 
Architekt nach dem Kammergesetz zum Abschluß eines 
schriftlichen Vertrages mit dem Auftraggeber verpflichtet 
ist. Soweit in der früheren G O  solche noch enthalten 
waren (so über Verneinung des Aufrechnungs- und Ein
behaltungsrechtes durch Auftraggeber), sind sie aus
gemerzt. A ls einzige rechtliche Bestimmung ist der Hin
weis erhalten geblieben, daß  die Gebühren als „üb liche 
Vergütung" im Sinne des BGB gelten. Es wird dabei der 
ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts Rechnung 
getragen, das Architekten-Vertrag als Dienstvertrag (§612 
BG B ), nur bei reinen Entwurfsarbeiten als W erkvertrag 
(§ 632 BGB) ansieht1). G efa llen  ist die Bezeichnung 
„M indestgebühr", wohl unter dem Einfluß des „Reichs
kommissars für Preisüberwachung", dem die G O  als 
neue Preisfestsetzung vorgelegt werden mußte. Solche 
Bezeichnung würde auch im W iderspruch stehen mit der

in § 1, Abs. 4 vorgesehenen Möglichkeit unter die Sätze 
der G O  herabzugehen. Im W ortlaut merzt die GO 
manche früheren Unklarheiten aus, die zu verschiedener 
Auffassung zwischen Architekt und Auftraggeber führen 
konnten.

D a s  Z i e l  d e r  n e u e n  F a s s u n g  geht dahin, 
zw ar dem Architekten eine angemessene Vergütung für 
seine Leistungen zu gewähren, dabei aber der heutigen 
W irtschaftslage und den sozialen Forderungen Rech
nung zu tragen. Das kommt zum Ausdruck schon in den 
Hundertsätzen der Gebührentafel, die durchweg gegen
über 1932 erm äßigt sind, wobei für gleiche Herstellungs
summen die M inderung mit der Höhe der Bauklasse 
w ächst, innerhalb der gleichen Bauklasse mit der Höhe 
der Herstellungssumme fällt. Umgerechnet auf die Ge
samtgebühr ergeben sich daraus Ermäßigungen von 13 
bis 20 vH . Der neue G eist drückt sich ferner in § 7 aus, 
bei Bauten mit Zuschüssen oder Bürgschaften aus

’ ) D ie Frage „W e rkv e rtra g  oder D ienstvertrag" ist bekanntlich 
von w esentlichem  Einfluß au f d ie Frage der Kündigung, besonders i, 
d ie  Vergütung bei Kündigung, und auch auf die Verjährung der 
Forderungen des A rchitekten an Auftraggeber, während für die 
Haftung des A rchitekten für seine Leistungen kein wesentlicher 
Unterschied besteht.
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öffentlichen Mitteln, bei denen die G ebühr jetzt um 
weitere 10vH ermäßigt w ird , ferner bei W iederholung

leicher Bauten und bei W ohnungs- und Typenbauten 
und bäuerlichen Siedlungen, welch letztere nur nach 
der niedersten Bauklasse I zu berechnen sind.

I n s t a n d s e t z u n g s a r b e i t e n  ( § 8 , 2) sind zw ar 
mit Rücksicht auf damit oft verbundene besondere 
Mühe des Architekten nach Bauklasse V I, ab er nur mit 
halber Gebühr zu berechnen. (Zu G O  1932 hatte der 
AGO-Vorstand übrigens bereits 1933 für W ohnungs
teilungen und Instandsetzungsarbeiten erm äßigte G e 
bühren empfohlen.) Auch auf Verhinderung einer Über
steigerung der Gebühr gerichtet ist die neue Bestim
mung des § 3, Abs. 2 (die übrigens nicht ganz glück
lich gefaßt ist), daß bei U m b a u t e n  u n d  V e r ä n 
d e r u n g e n  (für die ja nach § 8 schon ein Zuschlag 
von /} der Gebühr w ie früher vorgesehen ist) nicht die 
durch erhöhtes Ausbauverhältnis für den umgebauten 
Teil selbst errechnete höhere Bauklasse, sondern nur 
die Bauklasse des vorhandenen Bauwerkes selbst m aß
gebend ist, sofern dieses nicht i. G . durch den Umbau 
fln ein anderes Bauwerk verw andelt w ird , das zu 
höherer Bauklasse gehört.

M e h r f a c h e  E n t w ü r f e .  Auch die Anordnun
gen für die Berechnung mehrfacher Vorentwürfe und 
Entwürfe zielen wohl auf Ermäßigung hin. O b , wenn 
wie 1932 bei Nichtausführung eines Entwurfes der erste 
voll, die anderen mit halber G ebühr, oder w ie  jetzt 
der letzte voll, die früheren mit halber G ebühr be
rechnet werden, das dem Auftraggeber oder dem 
Architekten günstiger ist, hängt von der w irtschaftlichen 
Lage ab, die zur Einschränkung oder zur Erweiterung 
des ursprünglichen Planes führen kann.

Die S t u n d e n s ä t z e  für Leistungen nach Zeit, die 
von 8 RM der G O  1932 bereits 1932 nach V erhand
lungen mit dem Preisüberwachungskommissar auf 7 RM 
ermäßigt wurden, sind weiter auf 6 RM herabgesetzt 
worden.

T e i l g e b ü h r e n .  Ausführungs- und Teilzeichnun
gen sind zusammengezogen, da ihre G renzen  inein
ander übergehen. Die Teilgebühr für Bauvorlagen ist 

•von 10, wie vor 1932 w ieder auf 5 vH erm äßigt, die 
Gebühr für Bauoberleitung von 25 auf 30 vH w ieder 
erhöht worden, was wohl auch der Bedeutung dieser 
Leistungen besser entspricht.

S c h ä t z u n g e n .  Für solche von bebauten und 
unbebauten Grundstücken sind Vorschriften in der G O  
nicht mehr enthalten, wohl weil solche Arbeiten nicht 
zur Haupttätigkeit des Architekten gehören.

G e b ü h r e n  f ü r  s t ä d t e b a u l i c h e  L e i s t u n 
gen. Dieser Abschnitt ist erheblich um gearbeitet und 
verändert entsprechend den veränderten A ufgaben , 
die Siedlung und Landesplanung stellen. Die G eb ühren
tafel ist stärker gegliedert und, soweit sich überhaupt 
ein Vergleich mit 1932 ziehen läßt, in ihren Sätzen 
nicht unerheblich gesenkt (Teilbebauungspläne).

S t r a f e n .  Den Schluß der G O  bilden Bestimmun
gen über Ordnungsstrafen bei Zuw iderhandlungen 
gegen die G O , die bei W iederholung zum Verbot der 
Berufsausübung führen können. So lche Bestimmungen 
konnte der A G O , der nach dieser Richtung ja keinerlei 
Machtbefugnisse besaß, natürlich nicht erlassen . Dr. E.

Der Wortlaut
j ^ Ud c*es § 25 der ersten Verordnung zur Durchführung
S 7Q7\ •Sj U^y,’kc| mrT!ei[9esetzes vom 1. Novem ber 1933 (R G B l. I ,
uh* Wk m'* E inw illigung des Herrn Reichskomm issars für Preis- 
»fl,.«rWac .9  (Verordnung über Preisbindungen und gegen Ver- 
e 2 9, * r Bedarfsdeckung vom 11. Dezem ber 1934, R G B l. I ,

144») folgendes angeordnet:

Erster Abschnitt: A llgem eine Bestimmungen
§ 1 .  G e b ü h r e n o r d n u n g  d e r  A r c h i t e k t e n

(1) Die Architekten sind verp flich tet, das Honorar für ih re  Lei- 
stungen nach den Grundsätzen der nachfolgenden G ebührenord
nung zu berechnen. D ie in d ieser Anordnung enthaltenen Grund
sätze und Sätze stellen die Gebührenordnung der Architekten im 
Sinne des § 6, Z iffe r 3 der ersten Anordnung des Präsidenten der 
Reichskammer^ der b ildenden Künste betreffend den Schutz des 
Berufes und d ie  Berufsausübung der Architekten vom 28. Septem ber 
1934 d a r.

.(2 ) D ie in d ieser Gebührenordnung festgesetzten Gebühren sind 
d ie übliche Vergütung im Sinne der §§ 612 und 632 des Bürger
lichen G esetzbuches.

.(3) Leistungen von besonderer künstlerischer, technischer oder 
w irtschaftlicher Bedeutung, sow ie Leistungen von unverhältnism äßig 
lang er D auer, ebenso Unterbrechungen der A rbeiten , d ie nicht 
durch den Architekten verursacht sind , berechtigen ihn zu e iner 
entsprechenden Erhöhung der G ebühr.

(4) W eicht der A rchitekt in besonderen Ausnahm efällen von den 
Gebührensätzen nach unten ab , so hat er h ierüber unverzüglich 
M eldung an den Präsidenten der Reichskammer der b ildenden 
Künste über den zuständigen Landesleiter der Kammer zu erstatten.

(5) Bei a llen  Leistungen, für die Gebührensätze nicht vorgesehen 
sind , gelten a ls  G rund lage für d ie Berechnung d ie Gebühren d er
jenigen G ru p p e , der die Leistungen nach Umfang und Art am 
nächsten stehen.

Zw eiter Abschnitt: Gebühren für bauliche  
Leistungen
A . Gesam tgebühr

§ 2 .  G r u n d l a g e n  d e r  G e b ü h r
(1) D ie Gebühr richtet sich nach der Höhe der Herstellungs

summe und nach der Bauklasse , der das W erk angehört. Bestehen 
Zw eife l d arü b er, in w elche Bauklasse ein W erk einzuordnen ist, 
so ist das Ausbauverhältn is nach § 18 zu errechnen und d ie ent
sprechende Bauklasse festzustellen .

(2) Bei Umbauten oder Veränderungen von Baute ilen , zu deren 
Durchführung keine w esentlichen Rohbauarbeiten erforderlich  sind, 
und durch w elche die Bauklasse des vorhandenen Bauwerkes nicht 
ve ränd ert w ird , ist d ie Gebühr nach d ieser Bauklasse zu er
rechnen.

(3) Die G ebühr w ird  in Hundertsteln der Herstellungssumme be
rechnet; der zutreffende Hundertstelsatz ist unter Berücksichtigung 
der §§ 7 bis 13 aus der nachstehenden Tafe l (§4 ) zu entnehmen.

§ 3 .  B e r e c h n u n g  e i n e r  G e b ü h r e n p a u s c h a l e
(1) Statt der Berechnung in Hundertsteln der Herstellungssumme 

kann eine Pauschalsumme oder ein Pauschalhundertstelsatz ve r
e inbart w erd en . Beide sind ebenfa lls auf Grund der Sätze der 
Gebührenta fe l zu erm itteln .

(2) G rund lagen  der Pauschalsumme sind der vere inbarte  Umfang 
des W erkes und die vere inbarte  Leistung des A rchitekten . Ändern 
sich d iese durch M aßnahmen des Auftraggebers oder mit seinem 
Einverständnis, so ändert sich d ie Pauschalsumme entsprechend.

§ 4 .  G e b ü h r e n t a f e l

(1)
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5 000 
und darunter

5,5 6,5 8,1 10,0 11,5 18,0 7,0

10 000 5,1 6,1 7,7 9,5 11,0 17,5 6,8
20 000 4,9 6,0 7,5 9,0 10,4 16,9 6,5
30 000 4,6 5,7 7,2 8,6 9,9 16,4 6,2
40 000 4,3 5,5 7,0 8,1 9,5 15,8 5,9
50 000 4,1 5,3 6,8 7,7 9,0 15,1 5,7
60 000 4,0 5,1 6,7 7,5 8,6 14,4 5,5
70 000 3,8 5,0 6,5 7,3 8,4 13,9 5,3
80 000 3,7 4,8 6,4 7,1 8,1 13,3 5,1
90 000 3,6 4,7 6,3 7,0 7,9 12,6 5,0

100 000 3,4 4,3 5,9 6,6 7,4 11,9 4,2
200 000 3,2 4,1 5,5 6,2 6,9 11,2 4,0
300 000 3,1 4,0 5,2 5,9 6,6 10,4 3,7
400 000 3,0 3,9 5,0 5,8 6,3 9,7 3,4
500 000 2,8 3,8 4,8 5,6 6,1 9,0 3,2
600 000 2,6 3,5 4,4 5,1 5,8 8,3 2,9
800 000 2,5 3,3 4,1 4,8 5,4 7,7 2,5

1 000 000 2,3 3,0 3,6 4,2 4,8 7,2 2,3
5 000 000 

und darüber
2,0 2,6 3,1 3,7 4,2 6,7 2,0

D ie G ebührensätze sind in Hundertsteln der Herstellungs
summe angegeben .

(3) Für Zwischenstufen der Herstellungssummen sind d ie G e 
bührensätze rechnerisch zu erm itteln.

(4) D iese G ebührensätze  enthalten nicht d ie Vergütung für die 
Bauführung (§ 16) und für d ie Leistungen des § 10 sow ie d ie Er
stattung der A uslagen  ( § 3 1 ) .

§ 5 .  B a u k l a s s e n z j u t e i l u n g  
O hne N achw e is des Ausbauverhältn isses können beisp ie lsw e ise  

zugete ilt w erd en :
Zu Bauklasse  I :  Schuppen , Scheunen , B aracken , Behelfsbauten , 

e in fachste  bäuerliche  W ohn- und N utzbauten. .
Zu Bauklasse  I I :  Landw irtschaftliche G e b äu d e , S ta l le , e in fache 

Industriebauten , H a lle n , Sp e ich e r, Lagerhäuser, e in fache  W e rk 
stätten , e in fache  G a ra g e n .
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Zu Bauklasse I I I :  E infache W ohnbauten, M iethäuser mit e in 
fachem Ausbau , Fabrikbauten e in facher A rt , G arag en  mit besserem 
Ausbau, Kasernen , Schlaf- und H erbergshäuser, Straf- und Bes
serungsanstalten. Eisenbahn- und sonstige Ingenieurhochbauten. 
E infache G asthö fe , Speisew irtschaften , Volksküchen. W asch- und 
Desinfektionsanstalten. Schlacht- und V iehhöfe . Volksschulen. 
Ländliche Schulen. E infache Kirchen- und Kultbauten. Z irkus
gebäude.

Zu Bauklasse IV : W ohnbauten, Eigenhäuser und M iethäuser mit 
besserem Ausbau. G eschäfts-, Kauf- und W aren häse r. Banken 
und Börsengebäude. Post- und Te leg raphengebäude. V e rw a l
tungsgebäude. G erich tsgebäude . A rch ive . B ib liotheken. K ran
kenhäuser. Heil- und Pflegeansta lten . Bade- und Schwim m anstalten. 
Konzerthäuser. Saa lbauten . K inos. Bessere G asthö fe . Vergnü
gungsstätten. Hotels, Sport-, Klub- und G ese llschaftshäuser. 
Kirchen- und Kultbauten mit gutem Ausbau . Höhere Schulen. G e 
w erb liche  Schulen. M ittlere technische Lehranstalten .

Zu Bauklasse V : Reiche W ohnbauten, V ille n , Luxushotels, M useen, 
Theater. Hochschulen. U n iversitäten . W issenschaftliche Institute. 
Akadem ien . Repräsentative Verw altungsgebäude. Rathäuser. M i
n isterien . Botschaften. S tändehäuser. S tad tha llen . Kirchen- und 
Kultbauten in monumentaler Ausführung. Dome. A lle  zu |V  ge
rechneten G ebäude mit reichem Ausbau.

Zu Bauklasse V I :  Ausstattungen. M öbel. Leuchtkörper. G la s 
m alere ien . Raumausstattungen. Denkm äler, G rab m ale .

Zu Bauklasse VI I :  K leinwohnungsbauten, Typenbauten.

§ 6 .  G e s a m t l e i s t u n g  
Die Leistung des Architekten b ilde t ein einheitliches G an zes . 

W ird  ein W erk nach dem Entwurf oder nach den Angaben und 
unter der O berleitung des Architekten ausgeführt, so w ird  die 
ganze Gebühr berechnet.

§ 7 .  M e h r e r e  W e r k e
(1) Umfaßt ein Auftrag g le ichze itig  mehrere g le iche  W erke  auf 

gleichem oder benachbartem  G e lä n d e , so ist für ein W erk  d ie 
vo lle  G ebühr, für die W iederholungen d ie Hälfte der G ebühr zu 
rechnen. Umfaßt ein Auftrag mehrere versch iedene W e rke , so ist 
d ie vo lle  G ebühr für jedes W erk  zu berechnen.

(2) Bei Wohnungs- und Typenbauten, d ie nach g leichen oder 
nur unwesentlich verschiedenen W ohnungsanforderungen auf dem 
g leichen oder auf benachbartem  G e län d e  g le ichze itig  zur Ausfüh
rung kommen, ist d ie G ebühr von der Gesamtherstellungssum me 
nach den in der Bauklasse V II  angegebenen Hundertstelsätzen zu 
berechnen.

(3) Bei Bauten mit Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln oder Bürg
schaften des Reiches erm äßigt sich die G ebühr um 10 vH .

(4) Bei bäuerlichen Siedlungsbauten sind d ie Hundertstelsätze 
der Bauklasse I zu berechnen, übernimm t der A rchitekt d ie B e a r
beitung e iner bäuerlichen S ied lung , so w ird  d ie Gebühr für die 
Bearbeitung des Teilbebauungs- oder Te ile rsch ließungsp lanes (§ 23 
A bs. 4) nicht berechnet.

§ 8 .  U m b a u t e n ,  V e r ä n d e r u n g e n  u n d  I n s t a n d 
s e t z u n g e n

(1) Bei Umbauten und Veränderungen erhöht sich d ie Gebühr 
um mindestens ein D ritte l. Bei Anbauten und Erweiterungen ist 
d ieser Zuschlag nur von den Kosten der V eränderungen am be
stehenden Bauwerk zu berechnen.

(2) Bei Instandsetzungsarbeiten ist d ie Hälfte der Hundertstel
sätze von Bauklasse V I zu berechnen.

§ 9 .  L e i s t u n g e n  d e r  B a u k l a s s e  VI  i m Z u s a m m e n 
h a n g  m i t  B a u l e i s t u n g e n  

W erden Ausstattungen zusammen mit einem Bauvorhaben nach 
dem Entwurf des Architekten ausgeführt, so ist für d iese d ie G e 
bühr gesondert nach K lasse V I mit einem N ach laß  von 25 vH zu 
berechnen. Sind d ie Ausstattungsteile nicht vom Architekten ent
w orfen , ab er unter se iner M itwirkung beschafft w orden , so sind 
ihre Anschaffungskosten der Herstellungssumme hinzuzurechnen.

§ 10. S o  n d e r g e b ü h r e n  
Besonders zu vergüten sind die Kosten für Gebäudeaufnahm en 

und etwa geforderte  Bestandszeichnungen; ebenso d ie  Gebühren 
von Sonderfachleuten für Statik , Versorgungsanlagen usw.

§ 1 1 .  V o r e n t w u r f  u n d  E n t w u r f  a l s  S o n d e r 
l e i s t u n g

(1)̂  Die Gebühr für den Vorentwurf a ls  Sonderleistung ist bei 
baulichen Leistungen mit 15 vH , bei Ausstattungen usw. mit 25 vH 
der Gesam tgebühr zu berechnen.

(2) Die G ebühr für den Entwurf a ls  Sonderleistung ist bei bau
lichen Leistungen mit 25 vH , bei Ausstattungen usw. mit 35 vH der 
Gesam tgebühr zu berechnen, auch wenn der Vorentwurf nicht vo r
gelegt w urde.

§ 12. M e h r e r e  E n t w ü r f e  
W erden für dasselbe W erk auf Veranlassung des Auftraggebers 

oder mit dessen Einverständnis mehrere Vorentwürfe oder Ent
würfe nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen gefertig t, 
so ist für den ausgeführten Vorentwurf oder Entwurf oder, wenn 
keiner zur Ausführung kommt, für den letzten Vorentwurf oder 
Entwurf d ie vo lle  G ebühr, für jeden früheren Vorentwurf oder 
Entwurf d ie Hälfte der G ebühr zu berechnen.

§ 13. Z e i t l i c h e  T r e n n u n g  
W ird  ein W erk in ze itlich  getrennten Abschnitten ausgeführt, 

so ist für d ie bereits geleisteten Te ille istungen d ie Gebühr nach 
der Gesamtherstellungssum me zu berechnen. Für d ie O berleitung 
und die Bauführung ist d ie Gebühr nach den Herstellungssummen 
der e inzelnen Abschnitte zu berechnen.

§ 14. F ä l l i g k e i t
Von der Gebühr werden jew eils  Te ilbe träg e  entsprechend dem 

rortschreiten der Leistung des Architekten fä ll ig . Die Restgebühr 
ist nach Beendigung der Gesam tleistung des Architekten fä ll ig .

B. Teilgebühr
§ 15. T e i l l e i s t u n g e n  

W ird  der Auftrag des Architekten auf Te ille istungen beschränkt 
so sind unter Berücksichtigung der §§ 7 bis 13 fo lgende Teil- 
betrage der Gesam tgebühr zu berechnen :

Bau liche Leistungen:
a) Vorentwurf . . ....................................................

D ie probew eise ze ichnerische Lösung der 
wesentlichsten Te ile  der A u fg ab e ; Schät
zung d er Herstellungssum m e;

b) Entwurf  ....................................................
D ie endgültige Lösung der Aufgabe in 
so lcher Durcharbeitung, daß  sie ohne 
g rundsätzliche Änderung a ls  Unterlage 
für d ie w eitere  Bearbeitung dienen kann;

c) B a u v o r la g e n .......................................................................
D ie für d ie b au po lize ilich e  Prüfung erfor
derlichen U nterlagen , sow eit sie nicht 
von Sonderfachleuten beizubringen sind ;

d) M assen- und Kostenberechnung . . . .  
Die Ermittlung der Herstellungskosten 
durch Aufstellung von M assenberech
nungen und Einsetzen ortsüblicher Preise 
oder durch d ie Aufstellung von W erk
beschreibungen mit Zusammenstellung der 
Angebote von Unternehm ern;

e) Ausführungszeichnungen und Te ilze ich 
nungen ..............................................................................
Durcharbeitung des Entwurfes in dem vom 
Architekten tur e rfo rderlich  gehaltenen 
Umfang und M aßstab  (ohne die durch 
Sonderfachleute anzufertigenden E inze l
zeichnungen, § 10);

f) O b e r le i t u n g ........................................................................
Künstlerische und technische Leitung, be
stehend in der allgem einen Oberaufsicht 
über d ie Ausführung. Übliche Verhand
lungen mit den Behörden, Ausschreibung 
d er A rbeiten  und Lieferungen, Vorberei
tung der e rfo rderlichen V erträg e , Über
prüfung der Rechnungen, Festsetzung der 
Rechnungsbeträge sowie der endgültigen 
Höhe der Herstellungssum me. Die O ber
leitung umfaßt nicht d ie Bauführung.

mit 10

mit 15

mit 5

mit 10

1 Hundert 
| der

mit 30

mit 30

Gebühr

Ausstattungen in Verbindung mit Bauten.
a) V o r e n t w u r f .................................................................
b) Entwurf ........................................................................
c) Kostenberechnung ..............................................
d) Ausführungs- und Teilzeichnung . . .
e) O berle itung  ...........................................................

mit 15 
mit 20 
mit 5 
mit 40 
mit 20

vom
Hundert

der
Gebühr

§ 16. B a u f ü h r u n g
(1) S ie um faßt:
Diei öi-tlichB Überwachung der Herstellung des Werkes in bezug 

auf Übereinstimmung mit den Ausführungs- und Teilzeichnungen 
des A rchitekten , auf Einhaltung der technischen Bedingungen 
sow ie der baupo lize ilichen  Vorschriften, rechnerische Vorprüfung 
d er A ngebote , Überwachung der Lieferungen und Leistungen, 
Durchführung der für d ie Abrechnung erforderlichen Aufmessungen 
und Prüfung a l le r  Rechnungen auf Richtigkeit und Vertrags
m äßigkeit.

(2)_ übernim m t d er Architekt nach Vereinbarung selbst auch die 
Bauführung, so ist h ierfür ein V iertel der Gesamtgebühr des 
A rchitekten , jedoch nicht w en iger a ls  1,5 vH der Herstellungs
summe zu berechnen, fa lls  nicht höhere Aufwendungen erforder
lich w aren .

C . Gebührenerm ittlung
§ 1 7 .  H e r s t e l l u n g s s u m m e

(1) Die Herstellungssumme setzt sich zusammen aus den Kosten 
des Rohbaues, A usbaues, der Außenanlagen und des Zubehörs 
(Din 276). S ie  umfaßt säm tliche Kosten der zur Herstellung des 
W erkes aufgewendeten oder aufzuwendenden Sachlieferungen und 
Leistungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 19.

(2) Für d ie Berechnung der Gebühr sind nicht in Ansatz zu 
b ringen : Kosten des G runderw erbs, M aklergebühren, Prüfungs-, 
Genehmigungs- und sonstige behördliche Gebühren, Kosten der 
G e ldbeschaffung , d ie Architektengebühren und die Kosten der 
Bauführung, ferner d ie Auslagenerstattung (Fünfter Abschnitt der 
G ebührenordnung ).

§ 18. A u s b a u v e r h ä l t n i s
(1) Das Ausbauverhältn is ist das Verhältnis der Kosten der 

A usbauarbeiten  zu der Summe der Kosten der Rohbauarbeiten 
und A usbauarbe iten .

(2) Rohbauarbeiten im Sinne der Gebührenordnung sind:
I . A bbrucharbe iten ,

I I .  Erd- und Gründungsarbeiten ,
I I I .  M aure rarbe iten ,
IV . A sphalt- , D ichtungs-(Iso lierungs-)A rbeiten ,
V . Beton- und E isenbetonarbeiten ,

V I . Ste inm etz-(S te inhauer-)A rbeiten ,
VI I .  Zimmerer- und S takerarb e iten ,

VI I I .  Eisenkonstruktionen und Schm iedearbeiten (Baueisenteile),
IX . D achdeckerarbe iten  und B litzschutzanlagen,
X. K lem pner-(Speng ler-, F laschner-, B lechner-)Arbeiten,

X I . A lle  zum Rohbau gehörigen Rüstungs-, Neben- und 
H ilfsarbe iten .

(3) A usbauarbe iten  im Sinne der Gebührenordnung sind:
XI I .  Putz- und Stückarbeiten , Rabitz- und Monierarbeiten, Bild

hauer- und A ntragarbeiten  mit M odellen ,
XI I I .  Estricharbeiten , fugenlose B e läge ,
X IV . F liesen- und P latten legearbeiten  einschl. Verkleidungen 

von Decken und W änden ,
XV. Kunstschm iedearbeiten ,

X V I. T ischler- und Schre inerarbe iten  einschl. Fußböden,
X V II . Treppen mit G e län d e rn  a lle r  A rt,

XVI11. Sch losser-(Besch lag-) Arbeiten ,
X IX . G la se ra rb e iten  und O b erlich te ,
XX. M aler- und A nstre icherarbeiten ,

XX I. K leb earbe iten  (Tapete , Linoleum usw .),
XXI I .  Ofen- und H erdarbeiten ,

XXI I I .  Zentra lheizungs-, W arm wasserbereitungs-, Kühl- und Lut- 
tungsan lagen,

XXIV . Be- und Entwässerungsanlagen und Gasleitungen,
XXV. Elektrische An lagen  (Stark- und Schwachstromanlagen) 

und m asch inelle  A n lagen  a lle r  A rt, soweit sie nicht dem 
industrie llen  Betriebe d ienen ,

s -
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y yv i P anzerraum an lagen , S ic h e rh e it s a n la g e n ,
XXVII. S o n n e n s c h u t z e i n r i c h t u n g e n ,  Roll-, K lapp - u n d  Schiebe-

y y v ii i AMe"sonstigen zur Vollendung des W erkes erforderlichen  
Arbeiten, Lieferungen und H ilfsarbe iten  des Ausbaues.

, A u ß e n a n la g e n  im Sinne der Gebührenordnung sind d ie in 
D i i  276u n te r  C Absatz 2 aufgeführten A rbeiten .

§19.  E r m i t t l u n g  d e r  H e r s t e l l u n g s s u m m e  
n'p Herstellungssumme w ird durch d ie  Abrechnung erm ittelt. 

Cnlanae diese noch nicht vo rlieg t, w ird  sie der Kostenberechnung 
entnommen und, solange eine solche nicht vo rlieg t, vom A rch i
tekten geschätzt.

8 20 A n r e c h n u n g  v o n  g e l i e f e r t e n  A r b e i t e n  
o d e r  B a u s t o f f e n  

Obernimmt der Auftraggeber selbst Arbeiten  oder Lieferungen, 
wird deren ortsüblicher W ert den Herstellungskosten hinzu- 

ae re c h n e t Ebenso wird bei Verwendung vorhandener oder vor- 
pinaekaufter Baustoffe und Baute ile  sow ie bei Stiftungen, bei 
R ü ckve rg ü tu n g en  und Vergünstigungen seitens der Unternehmer 
und Lieferer und bei a llen  Arbeiten und Lieferungen verfahren , 
deren Kosten nicht vom A uftraggeber getragen w erden .

Dritter Abschnitt: Gebühren für städtebauliche  
Leistungen

§2 1 . I n h a l t  d e r  L e i s t u n g e n  
Städtebauliche Arbeiten s in d :
a) Wirtschaftspläne: sie d ienen d er geordneten Nutzung des 

Bodens gemäß dem W ohnsiedlungsgesetz und bestehen in der 
Regel aus:
1. dem vorläufigen W irtschaftsp lan im M aßstab  1 : 25 000 und 

der dazugehörigen kartenm äßigen Darstellung des bestehenden 
Zustandes im gleichen M aßstab  mit A ngabe von H auptver
kehrsstraßen, Verkehrsbändern , Energ ie lin ien , G rundbesitz , 
Erbhofflächen, G e länd e  für land w irtscha ftliche , fo rstw irt
schaftliche und gartenw irtschaftliche N utzung ; G e lä n d e , die 
für eine Bebauung nicht in Frage kommen; vorhandene Be
bauung, bestehende und b isher vorgesehene A ufte ilungen ;

2. dem endgültigen W irtschaftsp lan im M aßstab  1 : 10 000 und 
der dazugehörigen kartenm äßigen Darstellung des bestehenden 
Zustandes im gleichen M aßstab mit Angabe der E inzelheiten 
wie Ziff. 1.

b) Gesamtsiedlungspläne: sie umfassen in großen Zügen die 
städtebauliche Aufgabe auf de G rund lage  der W irtschaftsp läne  
und enthalten allgem eine Lösungen von H auptverkehrsw egen, 
Eisenbahn- und W asserbauaufgaben, Erschließung der W ohn- und 
Industriegebiete, a llgem eine Verteilung der F re iflächen  sow ie a lle r  
sonstigen städtebaulichen A n lag en . Die G esam tsied lungsp läne 
dienen als Unterlagen für d ie w eitere  Bearbeitung und Durch
führung und sind in der Regel im M aßstab  1 : 10 000, k le inere  
Flächen im Maßstab 1 : 5000 oder 1 : 4000 d arzuste llen .

c) Teilbebauungspläne und T e ile rsch ließ u ng sp län e : s ie  werden 
in der Regel auf der G rund lage eines G esam tsied lungsp lanes für 
ein Teilgebiet zum Zweck der Durchführung im M aßstab  1 : 2000 
bis 1 : T000 bearbeitet und dienen a ls  Unterlagen für d ie gesetz
lichen Fluchtlinienpläne. S ie  geben d ie genaue Straßenführung , 
Freiflächenverteilung, Blockaufteilung und Verteilung  d er öffent
lichen Bauwerke und A n lag en , bei k le ineren  A ufgaben auch die 
Einteilung in Grundstücke.

§2 2 . B e r e c h n u n g  d e r  G e b ü h r
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der G rö ß e  des zu 

bearbeitenden Geb ietes.
(2) Bei Feststellung der F lächengröße sind d ie bebauten O rts

lagen miteinzurechnen.
(3) Bei Teilbebauungs- und Te ile rsch ließungsp länen  sind be

baute oder bestehende Flächen m itzurechnen, wenn d abe i A n 
schlüsse usw. zu berücksichtigen sind .

(1)

(2 )

(3)

§ 2 3 . G e b ü h r e n t a f e l  
Vorläufiger W irtschaftsp lan , § 21, a , 1:

bis 750 ha 0,60 RM
„  1 000 „ 0,50 ,,
„  1 500 „ 0,45
„  2 000 „ 0,41
„  2 500 „ 0,38
„  3 000 „ 0,35 n
„  4 000 „ 0,32 "
„  5 000 „ 0,29 n
„  10 000 „ 0,27
„  15 000 „ 0,25
„  20 000 „ und darüber 0,20

Endgültiger Wiirtschaftsplan, § 21, a , 2 :
bis 750 ha 2,50 RM
„  1 000 „ 2,—
„  1 500 „ 1,75
„  2 000 „ 1,60
„  2 500 „ 1,50
„  3 000 „ 1,40
„  4 000 „ 1,25
„  5 000 „ 1,15
„ 10 000 „ 1,10
„  15 000 „ 0.90
„  20 000 „ und darüber 0,75 ,,

Gesamtsiedlungsplan, § 21, b : 
bis 750 ha „ 1 000 „
„  1 500 „„ 2 000 „
„  2 500 „
„  3 000 „
„  4 000 „
„  5 000 „„ 10 000 „„ 15 000 „
„2 0  000 „  und darüber

5,— RM
4,—
3,50
3,25 //
3 — //
2,75 n
2,50 II
2,25
2,—
1,75 r
1,50 ,,

(4) Te ilbebauungs-, Te ile rsch ließ ung sp läne , § 21, C;
bis 20 ha 60,— RM für jeden
„  30 „ 50,— „  „
„  50 „ 4 0 — „  „
„  75 „ 35,— „  „
„  100 „ 30,— .......................
„  150 „ 27,—  .......................
„  200 „ 25,— .......................
„  300 „ 20,— „  „

(5) Für Zwischenstufen von Flächengrößen sind d ie entsprechen
den Gebührensätze rechnerisch zu erm itteln .

§ 2 4 .  T e i l b e t r ä g e  
Von der G ebühr werden folgende Te ilbe träge  fä l l ig :
1. nach gele iste ter Ortsbesichtigung und K larstellung

d er Aufgabe und der G ru n d g e d a n k e n  20 vH
2. nach Beendigung des Vorentwurfs, d . h . Lösung der 

Aufgabe der S k i z z e ................................................................................... 40 vH
3. nach Beendigung des Entwurfs, d . h. abgeschlossene 

Arbeit mit etwa erforderlichen schriftlichen und münd
lichen Erläuterungen, der Rest der Gebühr . . . .  40 vH

§ 25.  E r m ä ß i g u n g  d e r  G e b ü h r e n  
W enn der endgültige W irtschaftsp lan (§ 21, a , 2.) und der G e 

sam tsiedlungsplan (§ 21, b) g le ichze itig  bearbeite t w erden , so 
erm äßigen sich d ie Gebühren für jede der Leistungen um 25 vH .

§ 26. E r h ö h u n g  d e r  G e b ü h r e n  
W erden Teilbebauungs- oder Te ilerschließungsp läne a ls  be

sondere A rb e it g e lie fe rt, ohne daß ein Gesam tsiedlungsplan vor
lieg t, so erhöht sich d ie Gebühr um ein D ritte l.

§ 27. S o n d e r l e i s t u n g e n  
Bearbeitung besonderer städtebaulicher E inze lau fgaben , w ie 

Platzlösungen oder Straßeneinführungen in baukünstlerischer oder 
verkehrstechnischer Beziehung. Abänderung von Baufluchtlin ien , 
Ausbildung von Fre iflächen , M itwirkung bei d er Aufstellung von 
Fluchtlin ienp läne usw ., gehört nicht zu den Leistungen des 
§ 21, a —c, und ist besonders zu vergüten.

§ 28. V e r g ü t u n g  b a u l i c h e r  L e i s t u n g e n  
Vorentwürfe oder Entwürfe für Bauw erke, die für d ie Lösung 

städtebau licher Einze lfragen nötig w erden , gehören nicht zu 
städtebau lichen Leistungen und sind besonders nach den G e 
bührensätzen des zweiten Abschnittes der Gebührenordnung zu 
berechnen.

V ie rte r Abschnitt: Gebühren für Sachverstän
digenleistungen

§ 29. B e r e c h n u n g  d e r  G e b ü h r e n
(1) Für d ie Sachverständigenleistungen ist d ie Gebühr ent

sprechend der w irtschaftlichen , technischen oder künstlerischen 
Bedeutung und Schw ierigkeit der Aufgabe oder nach der aufge
wendeten Zeit zu berechnen.

(2) W erden Sachverständigenleistungen nach der Zeit berechnet, 
so ist neben den etwa erforderlichen besonderen Aufwendungen 
¡ede Arbeitsstunde mit 6 RM in Rechnung zu ste llen .

§ 30. V e r g ü t u n g  f ü r  H i l f s k r ä f t e  
W erden bei der Erfüllung von Sachverständigenaufgaben 

Leistungen von H ilfskräften erfo rderlich , so sind d iese besonders 
zu berechnen. H ierbei ist neben den etwa erforderlichen Auf
wendungen ein Stundensatz von mindestens V i o o  des M onats
gehaltes der betreffenden H ilfskraft in Rechnung zu stellen .

Fünfter Abschnitt: A uslagenerstattung
§ 3 1 .  A u s l a g e n  

Der A rchitekt hat Anspruch auf Erstattung se iner A uslag en ; 
h ierzu gehören insbesondere :

1. D ie Kosten a lle r  erforderlichen Unterlagen w ie  Kataster-, 
Lage- und H öhenp läne. G rundbuchauszüge, Bodenuntersuchungen, 
M essungen, M o d elle , Stempelkosten u. dg l.

2. Die Kosten für Vervie lfä ltigungen von Zeichnungen. Schriften , 
Drucksachen u. d g l., bei Aufträgen , die außerha lb  des W ohn
sitzes des Architekten durchzuführen sind , auch d ie Post- und 
Fernsprechgebühren.

3 Die Kosten der zur Erfülluna von Aufträgen nötigen Reisen. 
H ierbe i sind für Reisen im In land das Fahrgeld (Eisenbahn
2. K la s se ) , d ie Kosten der G epäckbeförderung und sonstiger 
unpersönlicher Ausgaben zu ersetzen . Außerdem ist ©ins 
Schädigung von 22 RM für den Tag ohne und 30 RM für den 
Tag mit Obernachten zu vergüten, wenn nicht g rößere Aufwen
dungen notwendig w a ren . Für Reisen bis zu ha lb täg ig er Dauer 
w ird  d er Betrag für d ie  Entschädigung nur halb  berechnet. Für 
Auslandsreisen  sind besondere Vereinbarungen zu treffen . Für 
Reisen der H ilfskräfte  sind d ie Auslagen zu ersetzen . Bei 
Reisen zur Erfüllung von Leistungen, d ie nach der Zeit berechnet 
w erden , ist d ie Reise- und W arteze it nach dem Stundensatz in 
Rechnung zu ste llen .

Sechster Abschnitt: Schlußbestimmungen
§ 32. S t r a f e n

(1) O rdnungsstrafen werden festgesetzt gegen jeden , der den 
Vorschriften d iese r Anordnung zuw iderhandelt.

(2) Die w iederho lte  N ichtbeachtung der Vorschriften d iese r A n
ordnung kann a ls  Unzuverlässigkeit im Sinne des § 10 der 
ersten Verordnung zur Durchführung des Reichskulturkammer- 
gesetzes vom 1. Novem ber 1933 angesehen werden und zum Aus
schluß aus der Kammer führen.

(3) Entscheidungen gem äß § 32, A bsatz 2 d ieser Anordnung 
ziehen in jedem Fa lle  das Verbot der weiteren Berufsausübung 
nach sich .

§ 3 3 .  I n k r a f t t r e t e n  
D iese Anordnung tritt am 15. Ju li 1935 in K ra ft.
B e rlin , den 15. Ju li 1935.

D er Präsident d er Reichskammer der b ildenden Künste.
E . H ö n i g.



Mensch und Natur
Aus der Ansprache des Stadtgartendirektors Pertl auf der Berliner Sommerblumenschau

W ir verdanken diese Schau der Zusam menarbeit 
zwischen der Berliner Ausstellungsgesellschaft, dem 
Reichsnährstand und der Deutschen G esellschaft für G a r 
tenkultur.

W er die W elt sieht, w ie sie in W irklichkeit ist, 
kann kein pazifistischer Schwärm er werden, aber auch 
kein roher Bolschewist, der wird mitgerissen vom Rhythmus 
der Natur und lernt von ihr überall dort zu helfen, wo 
er helfen darf und überall dort zu kämpfen, wo er 
kämpfen m uß; —  wer diesen Zusammenhängen nach
geht, der findet sich selbst und seinen Gott in der Natur.

W er von der Natur kommt, ist auch von ihr abhängig , 
und wer sich von ihr entfernt, den läßt sie mit unerbitt
licher Folgerichtigkeit sterben.

N iedergangszeiten von Völkern werden häufig mit der 
gleichlaufenden Gottlosigkeit begründet. Richtig ist, daß  
solche N iedergangszeiten stets von Gottlosigkeit begleitet 
sind, aber die Gottlosigkeit ist ja selbst nur eine Folge 
von Naturlosigkeit. Deswegen ist wahre Religion auch 
nicht dort zu finden, wo man die Natur irgendwelchen 
Dogmen unterordnet, sondern dort, wo man seine Dog
men von der Natur ab leitet; —  nicht dort, wo man die 
Natur als sündhaft verneint, sondern dort, wo man sie 
bis zur Anbetung bejaht.

Der Mensch ist ein Kind der Natur, und kann auf die 
Dauer nicht ohne sie leben, und wenn er sie verläßt, um 
in die Stadt zu gehen, dann muß er sich zum mindesten 
ein Stück Natur mit hineinnehmen, genau so, w ie ein 
Taucher eine gewisse Menge Sauerstoff mit hinunter-

D BZ-Kurzaufgabe 9
G este llt von Architekt W i l h e l m  H e i l i g ,  Berlin

Drei landwirtschaftliche G üter sind mit den Zahlen 1, 
2 und 3 bezeichnet. Gut 1 ist Privatbesitz, die G üter 2

W irtsch aftsu m sch au________
Tilgung und Verzinsung der Hauszinssteuer
hypotheken

In einem Erlaß  des Reichs- und Preußischen A rbeits
ministers vom 3. Juli heißt es: Mit Rücksicht auf die 
überall durchgeführte Zinssenkung liegt kein Grund mehr

nehmen muß, wenn er tauchen will. Genau so, wie aber 
der Taucher trotz seines mitgenommenen Sauerstoffes 
von Zeit zu Zeit immer w ieder nach oben gehen muß, so 
muß auch der Städter trotz des Stückes Natur, das er 
sich erhalten hat, immer w ieder hinaus, um sich an der 
großen Mutter Natur aufs neue stärken zu können. Wenn 
ein Mensch das Verlangen nach Natur nicht mehr be
wußt empfindet, dann ist er in der Regel schon »ver
loren. Das sind diese Menschen, die sich vom Getriebe 
der Stadt betäuben lassen, ohne zu merken, wann die 
Betäubung eintritt. Diese Menschen sind es, die von den 
Großstädten fortlaufend aufgefressen werden.

Deswegen ist es die vornehmste Aufgabe der Stadt
verwaltungen, um die ständige Verbindung ihrer Bürger 
mit der N atur besorgt zu sein. Die Stadt Berlin kann mit 
Genugtuung bei ihren Bürgern einen starken Trieb zur 
Natur, zur G artenarbe it und zur Blumenpflege feststellen. 
W ir a lle  wissen, daß  durch Pflege von Blumen noch nie
mand nervös und erst recht nicht geisteskrank geworden 
ist, höchstens durch die Einbildung, daß er keine Zeit 
dazu habe. Auch durch die Arbeit im Garten ist noch 
keiner krank geworden, höchstens durch die Einbildung, 
daß  er zu gut dafür se i; in diesem Falle ist er aber 
schon krank.

Das Arbeiten im G arten , das Beobachten im Garten 
und das Nachdenken im Garten sind so gesunde, an
regende und vornehme Beschäftigungen, daß sie uns alle 
mit innerem Stolz erfüllen müssen. In diesem Gefühl und 
in dieser Erkenntnis wird uns ein beschaulicher Rundgang 
durch die Ausstellung aufs neue bestärken.

und 3 sind Eigentum der nächstgelegenen Stadt. Der 
südlich der Straße gelegene Teil von Gut 2, etwa 
32 000 qm, soll für Gartensiedlungen städtischer Arbeiter 
erschlossen werden. Geländeumtausch zwischen Gut 2 
und Gut 3 ist gestattet, jedoch nur so, daß das Gutshaus 
zu 3 nicht beeinträchtigt w ird. Das Gelände ist eben. 
Ein Bachlauf, teilweise von Baum und Strauch gesäumt, 
durchzieht die Landschaft. Die Aufgabestellung lautet:

1. Anordnung von Gartensiedlerstellen, durchschnittlich 
800 qm (Skizze).

2. W iev ie le  Stellen lassen sich in den südlich der 
Straße gelegenen Teil von Gut 2 einfügen?

3. W ie  tauscht man am vorteilhaftesten Gelände zwi
schen Gut 2 und G ut 3?

W ert wird auf eine Anordnung der Siedlerstellen ge
legt, derm aßen, daß  sie als eine in sich geschlossene 
Siedlungseinheit betrachtet werden können.

I. Preis RM 10.— . II. Preis RM 5 .- .

A lle  Baugestalter und Studenten können sich beteiligen. 
Preisgericht ist Architekt Heilig und die Schriftleitung der 
Deutschen Bauzeitung. Die Entscheidung ist (unter Aus
schluß des Rechtsweges) unwiderruflich. Einsendungen 
mit dem Vermerk „Kurzau fgab e 9" bis 12. August 1935.

v o r , d ie  fü r  d ie  Tilgung d e r  H auszin ssteu erh yp o th eken

zugelassene Schonfrist über den 1. Oktober 1935 hinaus 
noch zu verlängern . Es verbleibt deshalb bei der be
reits früher getroffenen Anordnung. Nur soweit etwa i m 
e i n z e l n e n  F a l l e  der N achweis erbracht werden
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sollte daß die Einsetzung der Tilgung unter allen Um
ständen zu einer Erhöhung der Mieten führen müßte — 
ein Fall, der unter anderem bei G esellschaften und G e 
nossenschaften nicht eintreten kann, weil diese zur In
rechnungstellung entsprechender Abschreibungen oder 
Tilgungssätze ohnehin verpflichtet sind — , kann im W ege 
der Ausnahmegenehmigung eine weitere Tilgungsaus
setzung zugelassen werden, zunächst jedoch längstens 
bis zum 30. September 1936.

Die Tatsache, daß die Versicherungsanstalten und die 
Sparkassen die Hypothekenzinsen gesenkt haben, hat 
einet Reihe von Gemeinden Veranlassung gegeben, die 
bisher ermäßigten Zinsen für die Hauszinssteuerhypo
theken wieder heraufzusetzen. Mit Rücksicht hierauf und 
auch im Hinblick auf die vom 1. O ktober 1935 ab  in der 
Hauptsache wirksam werdende Zinssenkung der Pfand
briefhypotheken sehe ich mich veran laßt, auf folgendes 
hinzuweisen:

1. Gemäß den ministeriellen Richtlinien ist die Haus
zinssteuerhypothek mit 3 vH jährlich zu verzinsen.

2. Es sind auf Antrag des Bauherrn die Zinsen im 
Wege des Nachlasses bis auf 1 vH herabzusetzen, in
soweit und solange sich unter Berücksichtigung der G e 
samtbelastung eine höhere Miete ergeben w ürde, als für 
entsprechende Altwohnungen zu zah len ist. H ierbei sind 
Verbesserungen zur Steigerung des W ohnwerts gegen
über den Altwohnungen angemessen in Rechnung zu 
stellen. Die Ermäßigung der Zinsen darf in keinem Falle 
zu Mieten führen, die die gesetzliche Miete entsprechend 
denen der Altwohnungen mehr oder w eniger unter
schreiten.

Arbeiterwohnstättenbau
Auf einer Tagung der W irtschaftsgruppe Bauindustrie, 

ßezirksgruppe Provinz Sachsen, Anhalt, Thüringen, am
14. Juli in Halle wurde von einigen Firmen über ihre 
praktischen Erfahrungen im Arbeitersiedlungsbau be
richtet. Die B r a u n s c h w e i g i s c h e n  K o h l e n 
we r k e  z. B. haben die G eldbeschaffung durch Mit
arbeit der siedlungswilligen G efo lgschaft vorgenommen 
und erreicht, daß der einzelne S ied ler durch Ableistung 
von durchschnittlich 1500 Selbsthilfestunden 20 vH des 
Baugeldes aufgebracht hat, so d aß  nur noch 80 vH zu 
verzinsen und zu tilgen sind. Die G esellschaft hat meist 
das Doppelhaus gewählt. Die Belastung des Siedlers be
trägt infolge niedriger Zinssätze monatlich nur 18,75 RM. 
Die Größe der Siedlerstelle beträgt 1000 qm ; 1 bis 2 M or
gen Land können hinzugepachtet w erden. Die Firma 
J u n k e r s  in Dessau will bis Jah resab lau f 500 A rbe iter
heime, 200 Angestelltenheime und 500 W ohnungen in 
Geschoßbauten fertigstellen. An monatlicher Belastung 
ergibt sich für die in G eschoßbauten Einzuweisenden 
rund 32,— RM, für die Eigenheim bewohner 38,—  bis 
42,— RM. Die einzelne Siedlerstelle ist in der Regel 
600 qm groß. Die ersten 100 S ied ler haben bereits ihre 
Stellen bezogen. Die Z e i ß w e r k e  in Jena haben bis 
jetzt 364 Siedlerstellen geschaffen und wollen im Laufe 
dieses Jahres weitere 100 Sied ler ansetzen. Die monat
liche Belastung beträgt bei der kleinen Hausform einer 
600 qm umfassenden Siedlerstelle 25,—  RM.

Die Bautätigkeit vom Jan u ar bis M ai 1935
Nach dem Bericht des Statistischen Reichsamtes w ur

den vom Januar bis Mai 43 316 Bauerlaubnisse und 36 257

M änner vom Bau

Em il F a h re n k a m p , Düsseldorf, Pro
fessor an der Kunstakadem ie, Archi
tekt zah lre icher W erkb au ten , K au f
häuser, V erw altungsgebäude und 
G aststätten . Se ine  bekannteste 
Schöpfung ist das B e rline r Shellhaus 
am Landw ehrkanal

Baubeginne festgestellt. Das sind 10 und 11 vH mehr als 
in der gleichen Zeit des Vorjahres. Dagegen w ar die 
Zahl der dem W ohnungsmarkt zugeführten Wohnungen 
(43 744 gegen 54 503) um rund 20 vH niedriger als 1934. 
Von den am Jahresanfang in den Gem einden mit mehr 
als 10 000 Einwohnern vorhandenen, im Bau begriffenen 
52 000 W ohnungen wurden bis zum M ai 1935 rund 84 vH 
vollendet.

B erliner Bautätigkeit
Die Berliner Bautätigkeit im Juni ergibt nach den Mit

teilungen des Statistischen Amtes auf Grund der bau
polizeilichen N achweise folgendes Bild :

Juni 35 Juni 34
Durch Bauerlaubnis genehmigt:

G eb äude   761 591
darunter W o h n g e b ä u d e .................... 716 538

Begonnen wurden:
G eb äud e   754 560
darunter W o h n g e b ä u d e .................... 729 517

Gebrauchsfertig  abgenommen wurden:
G e b ä u d e ...........................................................  512 394
darunter W o h n g e b ä u d e ...................  478 356
darunter öffent. u. gewerbl. Bauten 34 38

A nzah l der in Neubauten entstandenen W ohnungen: 
Kleinwohnungen (1—4 Räume) . . . 525 762
Mittlere W ohnungen (5— 6 Räume) . 129 72
G rö ßere  W o h n u n g e n ..........................  30 31

Die Aufsicht über die Bausparkassen  
im Ja h re  1934

Das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherungen legt 
seinen Geschäftsbericht für 1934 vor, dem w ir folgendes 
entnehmen: Unter Reichsaufsicht sind überhaupt ge
treten: 274 Bausparkassen (darunter 13 mit Depot- und 
Depositenrecht). Aus der Reichsaufsicht sind ausgeschie
den : 100 Bausparkassen.

Von den unter Reichsaufsicht verbliebenen 174 Bau
sparkassen entfallen auf

1. zum Geschäftsbetrieb berichtigte Bauspar

kassen ......................................................................................  •
2. vorläufig  zum Geschäftsbetrieb berechtigte 

B a u s p a r k a s s e n .........................................................................
3. nicht mehr zum Geschäftsbetrieb berechtigte 

B a u s p a r k a s s e n .........................................................................

Unter den 52 zum Geschäftsbetrieb berechtigten Bau
sparkassen befinden sich 15 Aktiengesellschaften, 17 G e 
sellschaften mbH, 20 eingetragene Genossenschaften mit 
beschränkter Haftpflicht. R-

52

119

621



N achrichten

Gesetze und Richtlinien
E r r i c h t u n g s v e r b o t  a u f  d a s  S a a r l a n d  a u s 
g e d e h n t .  Der Reichswirtschaftsminister hat seine A n 
ordnung über ein Verbot der Errichtung von Anlagen 
zur Gewinnung von Steinmaterialien für den W ege-, 
Bahn- und W asserbau vom 22. Juni 1934 in einer Anord
nung vom 18. Juli 1935 auch auf das Saarland  aus
gedehnt.

V e r b o t  v o n  V o r g r i f f e n  a u f  H a u s z i n s 
s t e u e r r ü c k f l ü s s e .  Der Reichsarbeitsminister unter
sagt in einem Erlaß  vom 29. M ai 1935, auf die im kom
menden Jahre zu erwartenden Rückflüsse aus den Haus
zinssteuerhypotheken vorzugreifen, w ie dies bisher in 
Städten üblich w ar, die W ohnungsbauprogram m e auf 
längere Sicht aufstellten.

K e i n e  N e u e i n r i c h t u n g  v o n  T a n k s t e l l e n .  
Der Reichswirtschaftsminister hat seine im Juli 1934 er
lassene Anordnung über Beschränkung des Tankstellen
netzes in ihrer Geltungsdauer um zwei Jah re verlängert, 
so daß bis zum 30. Juni 1937 keine neuen Tankstellen 
eingerichtet werden dürfen. Die Anordnung bezieht sich 
auch auf das Saarland .

K e i n e  W o h n u n g e n  f ü r  B ü r o z w e c k e .  Der 
Reichskommissar für Preisüberwachung ersucht die Be
hörden, im Hinblick auf die Knappheit an W ohnräumen 
W ohnungen nicht für Bürozwecke zu benutzen, ins
besondere auch deshalb nicht, weil v ie le gewerbliche 
Räume leerstehen.

Raumordnung und Städtebau
R a d f a h r w e g e  i m R e i c h  u n d  i n  B e r l i n .  Der 
G eneralinspektor für das deutsche Straßenwesen, Dr. 
Todt, erklärte, das große Straßenbauprogram m  der 
Reichsregierung w äre unvollständig, wenn es nicht auch 
den Bau von Radfahrwegen vorsähe. Dies w äre er
forderlich, um den umfangreichen Radfahrverkehr vom 
übrigen Straßennetz zu trennen und dadurch sowohl 
dem Radfahrer w ie dem Kraftfahrer größere Sicherheit 
zu geben. Nicht minder sprächen für den Bau von be
sonderen Radfahrwegen sozia le  und volksgesundheit
liche G ründe ; denn nicht weniger als 15 M illionen Volks
genossen seien Radfahrer und benutzten diese W ege für 
die Fahrt zur Arbeitsstätte oder für den Ausflugs-, Er- 
holungs- und W anderverkehr. Es sei Pflicht der G e 
meinden und sonstigen Verbände, ebenso w ie sie 
W anderw ege anlegen oder Spiel- und Sportplätze 
bauen, auch für Radfahrwege zu sorgen. —  Die Stadt 
Berlin bemüht sich zur Zeit sehr um den Ausbau des 
Netzes der Radfahrwege. Sie tut es besonders unter 
dem Gesichtspunkte, daß  die geringe Bevölkerungs
dichte verschiedener neuer Siedlungsgebiete naturgem äß 
die Unwirtschaftlichkeit eines regelm äßigen öffentlichen 
Verkehrs bedingt. Stadtbaurat Dr. Kö lzow  erklärte vor 
wenigen Tagen einem Vertreter des „Völkischen Beob
achters", daß  die Radfahrwege der Zukunft nicht mehr 
aus schmalen Abzweigungen der vorhandenen Verkehrs
wege bestehen sollen, sondern frei vom Lauf der Land
straßen und fern von ihrem Staub durch die Gegend 
ziehen werden. Die neueren Radfahrwege sollen durchs 
Grüne gelegt werden und auch dem Auge etwas bieten. 
Es sei deshalb bei der Führung der W ege auf Berührung 
schöner Aussichtspunkte und landschaftlich re izvolle B il
der Bedacht zu nehmen. In der Stadt selbst müßten 
allerdings, soweit irgend möglich, vorhandene Straßen 
mit Radfahrwegen versehen werden. Die Landsberger 
A llee am Friedrichshain erhalte bei der Umpflasterung 
zw ei Radfahrwege, wodurch eine zu den Siedlungen im

Nordosten führende Straße Anschluß an die inneren 
Stadtteile erhalte. Grundsätzlich werde in Berlin keine 
neue Straße mehr ohne Radfahrweg angelegt. Für sämt
liche 21 Berliner Ausfallstraßen sollen Radfahrwege ge
baut werden, zunächst bei der neuesten Ausfall- 
Straße A 5 , die über W eißensee den Anschluß an die 
Reichsautobahn Berlin— Stettin herstellt. Ein Grundsatz 
der Berliner Straßenbauverwaltung sei die Anlage beid
seitiger Radfahrw ege. Dies geschehe weniger wegen 
des Ausweichens der Radler untereinander, als zur Ver
meidung von Unfällen durch Kreuzung der Straßen. Die 
durchschnittliche Breite des einzelnen Weges soll all
gemein 1,60 bis 2 m betragen. Zur Zeit werde das 
Adlergestell mit einem zweiten Radfahrweg ausgestattet. 
Die Erleichterung für den Kraftfahrer durch Fortnahme 
des Radlers von der Fahrbahn sei beträchtlich; versperre 
doch ein e inziger Radler erfahrungsgemäß eine volle 
Fahrbahn. Die Losung sei „Staffelung des Verkehrs nach 
der Schnelligkeit".

Siedlung
6000 n e u e  B a u e r n h ö f e  i m J a h r e  1934. Reichs
bauernführer Darre teilte in einer Unterredung mit, daß 
im Jah re  1934 etwa 6000 Neubauernhöfe auf etwa 
100 000 ha errichtet worden seien. Davon wurden bis 
Jahresschluß 4900 Höfe bezogen, 1100 wurden erst im 
Anfang des Jahres 1935 übergeben. Außerdem haben 
im Jahre 1934 13 000 kleinbäuerliche Betriebe Landzu
lagen erhalten und sind dadurch zum größten Teil Erb
höfe geworden. Durch besondere Maßnahmen ist da
für gesorgt, daß  M ensch, Hof und Dorf in der Land
schaft ein wohlabgewogenes G anzes bildet und sich 
eine gesunde bäuerliche Baukultur auf dem Lande ent
w ickeln kann. Das Schwergewicht der bäuerlichen Sied
lung liegt auch in den nächsten Jahren in dem schwächer 
besiedelten Ostdeutschland, was für die ostdeutsche 
W irtschaft eine sehr wirksam e Belebungsmaßnahme dar
stellt.

Straßen- und W asserbau
F o r t s c h r i t t  d e r  A r b e i t e n  a m  M a s u r i s c h e n  
K a n a l .  W ährend der 15 km lange erste Teil des 
Kanals bereits vollendet ist, befindet sich die 28 km lange 
mittlere Strecke, die am Rehsausee endet, zur Zeit in 
A rbeit. Der dritte Teil soll den Rehsausee mit dem 
M auersee verbinden und im Jahre 1937 begonnen wer
den. Die M ehrzahl der Brücken ist schon ausgeführt, 
ebenso die Durchlässe, Sicherheitstore und Dienstgehöfte. 
Auch die Düker sind bereits fertig.

Ausland
P o l e n  e n t w i c k e l t  e i n e  K r a f t w a g e n i n d u - 
s t r i e. Der polnische M inisterrat hat eine Verordnung 
beschlossen, die für die Kraftwagenindustrie die Geneh
migungspflicht einführt. Genehmigungspflichtig ist so
wohl die vö llige Herstellung von Kraftwagen wie auch 
die Herstellung von Fahrgestellen. Die Einführung dieser 
Genehm igungspflicht bedeutet den ersten Schritt auf dem 
W ege zur Entwickung einer Kraftwagenindustrie in Polen 
und damit zur Motorisierung des Landes.

Persönliches
L u d w i g  C l o u t h  f .  Regierungsbaurat Clouth, der 
lang jährige Leiter des Reichsbauamtes in Frankfurt a. 0 ., 
der seit i y 2 Jahren im Ruhestand lebte, ist im Alter von 
61 Jahren  gestorben. Unter seiner Leitung entstanden 
mehrere Kleinsiedlungen, 34 Häuser für Flüchtlinge und 
M inderbemittelte in der G renzm ark, ferner Finanzämter 
und Beam tenwohnhäuser in mehreren Städten.
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